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Sachverhalt

Gemal der Verordnung uber die Aufwands- und Verdienstausfallentschadigung fur die ehrenamt-
lich Tatigen der Freiwilligen Feuerwehren und der Pflichtwehren in Mecklenburg-Vorpommern
(FwEntschVO M-V vom 11.Dezember 2023) gelten monatliche Hochstséatze, welche nicht Uber-
schritten werden dirfen.

Die Hohe der Aufwandsentschadigung wird durch Beschluss der jeweiligen obersten Dienstbehor-
de gem. 8§ 4 Abs. 1 FwEntschVO M-V bestimmt. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Aufwandsent-
schadigungen, wie in der Anlage dargestellt, aufgeteilt.

Gemal § 2 Abs.1 Nr.5 in Verbindung mit Abs. 2 der FwEntschVO M-V kann der Wehrfuhrer eine
Aufwandsentschadigung i.H.v. 250,00 Euro und der Stellvertreter héchstens i.H.v. 150,00 Euro
erhalten.

Beschlussvorschlag

Die Gemeinde Leopoldshagen beschliel3t die Auszahlung der Aufwandsentschadigung fur den
Wehrfuhrer in Hohe von Euro monatlich und des stellv. Wehrfuhrer in H6he von

Euro monatlich. Diese Regelung gilt ab dem 01.09.2024.

Anlage/n
1 Aufwandsentschadigung FFW Leo Gegeniberstellung 6ffentlich
2 FeuerwEntschV_MV_2024 6ffentlich

Finanzielle Auswirkungen

ja nein

fin. Auswirkungen X

im Haushalt beriicksichtigt Deckung durch: Produkt Sachkonto
12.60.10.00 50190003

Liegt eine Investition vor? | | X | Folgekosten




Abstimmungsergebnis

JA

NEIN

ENTHALTEN

BEFANGEN

Blrgermeister/in

stellv. Burgermeister/in




Monatliche Aufwandsentschadigung gemaf der
Verordnung tber die Aufwands- und Verdienstausfallentschadigung fiir die ehrenamtlich Tatigen der Freiwilligen Feuerwehren und der
Pflichtfeuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern (Feuerwehrentschadigungsverordnung - FwEntschVO M-V) vom 28. November 2013

Leopoldshagen
Funktion

Wehrfiihrer
stellv.Wehrfiihrer

aktuelle
mtl. Entschadigung

125,00 €
60,00 €

Hochstsumme
FeuerwEntschV MV
2014
170,00 €
85,00 €

Hochstsumme
FeuerwEntschV MV
2024
250,00 €
125,00 €

Mehrkosten Monat
zum aktuellen Stand

125,00 €
65,00 €

Mehrkosten Jahr zum
aktuellen Stand

1.500,00 €
780,00 €
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Verordnung iiber dic Aufwands- und Verdienstausfallentschiidigung fiir die ehrenamtlich Tiiti-
gen der Freiwilligen Feuerwehren und der PHlichtfeuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern
(Feuerwehrentschidigungsverordnung — FwEntschVO M-V)

Yom 11. Dezember 2023

GS Meckl.-Vorp. GL Nr. 2131 -1 - [3

Aufgrund des § 32 Absatz 1 Nummer 4 in Verbindung mit § 24 Absatz 2 und § 13 Absatz § des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes
M-V in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Dezember 2015 (GVOBL M-V 8. 612), das zuletzt durch Artikel 5 des Geselzes
vom 30, Juni 2022 (GVOBL M-V S. 400, 402) geandert worden ist, verordnet das Ministerium fir Inneres, Bau und Digitalisicrung:

§1

Grundsiitzliches

{1} Aufwandsentschadigungen sind dem in dieser Verordnung auf-
gefithrten Personenkreis bis zur angeftihrten Hohe in Geld 2u zah-
ten. Damit sind sdmtliche erhdhie Aufwendungen chrenamtlicher
Funkuonstragerinnen und Funktionstriger der Freiwilligen Feuer-
wehren und Pilichtfeucrwehren gleich welcher Art abgegolten.

(2) Verdienstausfallentschiidigung crhalten beruflich selbststindi-
ge Mitghieder der Freiwilligen Feuerwchren und Pflichtfeucrweh-
ren durch die zustdndige kommunale Kérpersehali als Erstattung
fir einen durch dice Teilnahme an Einsiitzen, Ubungen sowic Aus-
und Fortbildungen entstandenen Verdienstausfall.

§2
Héchstsitze der Aufwandsentschidigungen fiir
Wehrfithrungen und deren Stelivertretungen

(1) Dic an dic jeweiligen Wehrfithrungen, die ihre Titigkeit im Lh-
renbeamtenverhilinis ausiiben, zu zahlende Aufwandsentschidi-
gung darf folgende monatliche Héchstbetrige nicht iberschreiten:

1. Kreiswehrfihrerin oder Krciswehrfithrer 1.200 Luro.

2. Stadtwehrfiihrerin oder Stadtwehfihrer in
kreisfreien Stadten 400 Luro,
3. Amiswehrfihrung bei Amtern mit bis zu

zchn Gemeinden 400 Luro,
fiir Amter mit mehr als zehn Gemeinden
zusitzlich fur jede weitere Gemeinde 20 Euro,
4. Gemeindewehrfubrerin oder Gemeindewchrfihrer

in amistreicn Gemeinden 400 Euro.

in

GemeindewehrfGhrerin oder Gemeindewehrfihrer
in amtsangehérigen Gemeinden 250 Luro

zusiltzlich je Ortswebr 20 Euro,
6. Ortswehrfithrerin oder Ortswehrfiihrer in
Kreisficien und grofien krcisangehdrigen Stidten 250 Luro,
7. Ortswehrlithrerin oder Ortswehrfiihrer in
amisireien und amtsangehorigen Gemeinden 200 Luro.
(2) Dic Stellvertretungen der in Absatz 1 Sawz |
Funktionstrdgerinnen und Funktionstriger erhalten

genannten
cine Auf-

wandsentschidigung, dic hochstens dic Hillle der nach § 4 fiir
diese Funktionstragerinnen und Funktionstriger festpesctzien
Aufwandsentschidigung betragen darf. Fur die Dauer der Uber-
nahme der tatsichlichen Funktionsausfithrung kann die Entschi-
digung der reguliren Amisinhaberinnen und Amtsinhaber bis zur
vollen Héhe gezahlt werden,

§3

Beginn und Ende des Anspruchs

(1) Der Anspruch auf Entschidigung entsteht mit Beginn des Mo-
nats. in dem die oder der Berechtigte dic Funktion antritt.

(2) Ist dic oder der Berechtigte Hanger als drei Monate an der
Funktionsausiibung verhindert, so rubt der Entschidigungsan-
spruch flir dic Gber drei Monate hinausgehende Zeit. Wird die
Funktion wieder aufgenommen, so gilt Absatz 1 entsprechend.

(3} Der Anspruch auf Entschidigung endet unmittelbar mit Mo-
natsablauf bei Verdust der Funktion, Ausschiuss oder Austritt aus
der Feuerwehr,

§4
Bemessung der Aufwandsentschiidigungen

(1) Die Hohe der Aulwandsentschiidigung wird durch Beschluss
der jeweiligen obersten Dienstbehérde (Gemeindevertretung,
Amtsausschuss, Kreistag) bestimmit und in monatlichen Pauschal-
betriigen festgesetzt, § 2 Absatz | Satz | regelt dafiir Hochstsitze.,

(2) Bei der Hohe der Aufwandsentschiidigung soll insbesondere
berGicksichtigt werden:

I, dic Gebietsgrobe und die Einwohnerzahl des Zustindigkeits-
bereiches,

2

cinsatztaktische Besonderheiten des Zustindigkcitsherciches.,

3. die Art und Grolie der Feuerwehrabteilungen und der Feuer-
wehren,

4. die Anzahl der Linsatzfulrzeuge,

"

dic Bereitstellung von Dicnstfahrzeugen fiir Dienstfahrien
jeelicher Art,

6. dic Bereitstellung von dienstlichen Mobil- und Festnetztels-
fonen sowie cinem Internetzugang {auch m Feuerwehrhiiu-
sern und CGeschafisstellen) und
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7. die Miglichkeit der Nutzung von Geschifisstellen und Ver-
waltungen tiie Verwaltungsarbeiten.

(3) Dic jewetligen obersten Dienstbehirden kénnen in begriin-
deten Ausnahmetitlen, zusitzlich zu den in § 2 Absatz | Satz |
genannten Betrdigen, aul Antrag eine dariiber hinaus gehende Ent-
schiidigung beschlicBen,

§5
Personen mit besonderen Aufgaben

(1) Personen mit besonderen Aufgaben kinnen gemils § 24 Ab-
satz 2 Satz 2 Brandschutz- und Hilfeleistungspesetz M-V Auf-
wandsentschiidigungen in angemessener Hihe pezahlt werden,
Dazu ziblen insbesondere Ausbilderinnen und Ausbilder sowie
Leiterinnen und Letter von Einsatzabteilungen. Die Regelungen
des § 3 und des § 4 Absatz | und 2 gelten entsprechend.

(2) Fur die Jugendfeuerwehrwartinnen oder Jugendfeuerweh-
warte sowie Gerlitewartinnen und Gerdtewarte konnen Aufwands-
cotschidigunzen bis 2u (olgender maximalen Hohe monatlich als
angemessen angeschen werden:

1. Kreisjugendleuerwehrwartin oder
Kreisjugendieuerwehrwant 400 Luro,
2. Stadtjugendfeucerwehrwartin oder
Stadtjugendfeuerwehrwart 200 Furo,
3. Amtsjugendleuerwehrwartin oder
Amisjugendicuerwehrwart 250 Euro,
4+ Jugendfeuerwehrwartin oder
Jugendfeverwehrwart 125 Buro,
3. Geritewartin oder Geritewart nach
Feuerwcehrdienstvorschrifi HO0 Luro.
Fiir die Stellvertretungen gilt § 2 Absatz 2 entsprechend. Fiir den
Beginn und das Ende des Anspruchs sowie fiir die Bemessung der
Autwandsentschidigungen gelten die §§ 3 und 4 entsprechend.

Schwerin, den 11, Dezember 2023

§6

Verdienstausfallentschiidigung fiir beruflich Selbststiindige

(1) Beruflich selbststindige Mitglieder der Freiwilligen Feuer-
wehren und Pilichtfeuerwehren erhalten aul’ Antrag fiir glaub-
haft gemachten Verdienstaustall, der ithnen durch Ausiibung des
Dicnstes im Stine des § 1 Absatz 2 entstanden ist, cine Entschi-
digung,

{2) Verdienst, der auBerhalb der regelmilBigen Arbeitszeit hilte
crzielt werden kdnnen, bleibt auller Betracht, Fine tigliche Ar-
beitszeit von acht Stnden wird als regelmiiBig angeschen,

(3) Anstelle der Entseldidigung nach Absatz | kinnen die notwen-
digen Kosten flir eine Vertretung erstattel werden.

() Eine berufliche Nebentitigkeit begriindet den Anspruch nach
Absatz | nicht.

§7
Hohe der Verdienstausfallentschidigung

Die Verdienstaustallentsehiidigung betriigt pauschal 40 Euro ur
Jjede angefangene Smunde und hichstens 320 Luro je Tag, Wird
von den Antragstellem konkret nachgewiesen, dass der Verdienst-
ausfall diese Entschidigung dibersteigt, wird als Tagessatz der
dreihundertste Teil der Jahrescinkiindte bis zum Héchstbetrag ven
S00 Euro je Tag erstattet,

§8
Geltendmachung des Anspruchs

e Verdienstaustallentsehiidigung wird nur auf Antrag bei der
Jeweiligen zustindigen kommunalen Kérperschait gewiihit,

§9
3
Inkrafttreten, Auflerkrafttreten

Die Verordnung witt am {, Januar 2024 in Kralt. Gleichzeitig tritt
die Feverwehrentschiidigungsverordnung vom 28, November
2013 (GVOBL M-V 5. 667) auller Krait.

Ber Minister
fitr Inneres, Bau und Digitalisierung
Christian Pegel



	Drucksache
	Anlage  1 Aufwandsentschädigung FFW Leo Gegenüberstellung
	Anlage  2 FeuerwEntschV_MV_2024

